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In den letzten Jahren haben schwerwiegende 
Rechtsverletzungen insbesondere großer Unterneh-
men in den USA und  Europa die öffentliche Auf-
merksamkeit verstärkt und verschärfte Haftungsrege-
lungen für Gesellschaften und ihre Organe hervorge-
rufen. Besonders spektakulär waren Rechtsverlet-
zungen im Bereich Bilanzfälschungen, Kartellverstö-
ße, Schmiergeld und Bestechung, Kartellverbote und 
Umweltschädigung. Öffentlichkeit und Gesetzgeber 
ist daher bewusst, dass von einem Unternehmen 
Sachgefahren aufgrund der betrieblichen Tätigkeit 
ausgehen, zunehmend aber auch Gefahren durch 
kriminelles Verhalten seiner Führungsorgane oder 
Mitarbeiter.  
 
Das Konzept der „Corporate Compliance“ bringt dem-
gegenüber die Pflichten des Unternehmens zum 
Ausdruck, sich rechtskonform zu verhalten. Der Beg-
riff „Compliance“ steht damit für die Einhaltung, Be-
folgung und Übereinstimmung bestimmter Gebote. 
Die Verletzung gesetzlicher Regeln zieht in der Regel 
Strafen, Bußgelder oder finanzielle Haftungen nach 
sich. Aber auch die Verletzung von externen oder 
internen Regeln für kaufmännische Sorgfaltspflichten 
kann zu erheblichen Vermögensschäden des Unter-
nehmens führen. Compliance Management dient da-
her in erster Linie der Vermeidung von Haftung und 
Strafen für das Unternehmen und seiner Organe. 
Sein Ziel liegt folglich in der Erfüllung der Organisati-
onspflichten des Managements, der Vermeidung von 
Schadensfällen, der Begrenzung von Schäden durch 
rechtzeitige Erkennung sowie der Schadensbegren-

zung durch entsprechende Absicherungen und Ver-
sicherungen.  
 
 
Organisationspflichten des Managements 

 
Die Idee des Compliance Managements fand sich 
ursprünglich nur im Bereich Banken und Kapitalmarkt 
sowie Versicherungen. Inzwischen hat sich ein weit-
gehender Compliancebegriff durchgesetzt, der alle 
denkbaren öffentlich-rechtlichen Verhaltensanforde-
rungen umfasst. Diese können durchaus durch un-
ternehmensinterne Regelwerke weiter ausgefüllt oder 
ergänzt werden. Sowohl im Aktienrecht als auch im 
GmbH-Recht finden sich die Anforderungen, dass 
der Vorstand bzw. die Geschäftsführer bei ihrer Ge-
schäftsführung die „Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters bzw. Kaufmanns 
anzuwenden“ hat. Dabei geht das Gesetz davon aus, 
dass unternehmerische Entscheidungen weder ein-
seitig nach wirtschaftlichen Interessen und nochein-
seitig nach Haftungsbetrachtungen erfolgen können. 
Vielmehr muss das Ergebnis  auf einer sorgfältigen 
Abwägung aller Faktoren beruhen. Daher sieht die 
sogenannte Business Judgement Rule im Aktienge-
setz (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG) dann keine Pflichtverlet-
zung, „wenn das Vorstandsmitglied bei einer unter-
nehmerischen Entscheidung vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage angemessener 
Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu han-
deln“. Dieser Grundsatz wird in gleicher Weise auf 
Geschäftsführer von GmbHs angewendet. Konkret 
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gefasst sind auch weitere gesellschaftsrechtliche 
Vorgaben aus dem Aktiengesetz (§ 91 Abs. 2 AktG): 
„Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, 
damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 
Entwicklungen früh erkannt werden.“ Diese Vorschrift 
verpflichtet den Vorstand, ein Risiko-Management-
System einzusetzen und durchzuführen. Allerdings 
erschöpft sich die Pflicht des Vorstandes nicht nur in 
der Erkennung bestandsgefährdender Entwicklungen 
- er muss jeden vorhersehbaren und vermeidbaren 
Schaden von der Gesellschaft abwenden. Im Jahr 
2007 hat auch der deutsche „Corporate Governance 
Codex“ die Anforderungen an Compliance an mehre-
ren Stellen herausgestellt. Danach hat der Vorstand 
für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen 
und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernun-
ternehmen hin (Compliance; Ziff. 413). 
 
Überdeutlich werden die Pflichten und die Haftungs-
risiken der Organe eines Unternehmens auch im 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht. So bestimmt 
die Generalklausel des § 130 OWiG: „Wer als Inha-
ber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich 
oder fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, 
die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unter-
nehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu ver-
hindern, die den Inhaber treffen und deren Verlet-
zung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt 
ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung 
begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhin-
dert oder wesentlich erschwert worden wäre.“ Zu den 
erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehört auch die 
Bestellung, sorgfältige Auswahl und Überwachung 
von Aufsichtspersonen. Diese Vorschrift gilt nicht nur 
für Inhaber, sondern auch für Vorstände von Aktien-
gesellschaften und Geschäftsführer von GmbHs. In 
Anbetracht von über 10.000 bestehenden Dokumen-
tations- und Nachweispflichten (Datenbank unter 
www.bundesregierung.de/informationspflichten) wird 
die Bedeutung dieser Sorgfaltsanforderungen be-
sonders augenscheinlich. 
 
 
Verletzungsfolgen 

 
Die Verletzung gesetzlicher Regeln kann für Unter-
nehmen zu erheblichen direkten und indirekten 
Schäden führen. Dazu gehören Bußgelder und Kos-

ten einer Rechtsverfolgung, ggfs. auch Kosten von 
internen und externen Ermittlungsverfahren und Un-
tersuchungen. Sofern durch Rechtsverletzungen an-
dere zu Schaden gekommen sind, trifft das Unter-
nehmen nahezu zwingend eine zivilrechtliche Haf-
tung zum Schadensausgleich. Rechtliche Sanktionen 
können aber auch in der Ausschließung des Unter-
nehmens von bestimmten geschäftlichen Tätigkeiten 
liegen, etwa bei der Teilnahme an öffentlichen Aus-
schreibungen, Erlangung öffentlicher Aufträge, Aus-
schluss von Börsenhandel, Entzug der Betriebsge-
nehmigung usw. Einschneidende Verletzungen füh-
ren darüber hinaus aber auch zu einem Reputations-
verlust, bei dem sich Kunden, Kooperationspartner 
oder auch finanzierende Banken aus der Geschäfts-
beziehung zurückziehen. Die Öffentlichkeitsarbeit, 
das Marketing und die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens können daher durch Rechtsverlet-
zungen erheblich beeinträchtigt sein. 
 
 
Haftung des Managements 

 
Während diese Beeinträchtigungen in erster Linie die 
Gesellschafter des Unternehmens betreffen, sieht 
sich das Management einer eigenen strafrechtlichen 
und zivilrechtlichen Haftung gegenüber. Eine straf-
rechtliche Verantwortung z. B. wegen Bestechung 
oder Schmiergeldzahlungen kann eine hohe Haftstra-
fe oder Geldstrafe auslösen, Kartellabsprachen und 
andere Verletzungen öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten erhebliche Bußgelder für die Geschäftsführung. 
Hinzu kommt das zivilrechtliche Haftungsrisiko für 
Geschäftsleiter; erleidet das Unternehmen durch un-
sorgfältige Geschäftsführung einen vermeidbaren 
Vermögensschaden, kann die Gesellschaft im 
Grundsatz gegenüber dem Management Regress 
nehmen. Hat der Vorstand oder Geschäftsführer ein 
Strafgesetz oder eine Ordnungsvorschrift verletzt, 
dürfte es ihm besonders schwer fallen, sorgfältiges 
Handeln darzulegen.  
 
Zu beachten ist, dass in aller Regel jedes Mitglied 
eines Organs (Vorstand oder Geschäftsführung) haf-
tet, auch wenn es für das Ressort, in dem der Scha-
den verursacht wurde, nicht zuständig ist. Denn eine 
grundsätzliche Überwachungspflicht trifft jedes Mit-
glied. Eine klare Geschäftsordnung und Geschäfts-
verteilung mit Verantwortung und Informationspflich-
ten sind daher unabdingbar. 
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Haftungsfelder für Unternehmen und Organe 

 
Das gesetzliche Regelwerk sieht auf zahlreichen Fel-
dern Gebote und Verbote vor, deren Nichtbeachtung 
erhebliche Haftungsfolgen auslösen kann. Besonde-
re Risiken finden sich z.B. in:  
 
� Gesellschaftsrecht und Konzernrecht 
� Cashpooling an verbundene Unternehmen 
� Kreditgewährung an Gesellschafter aus Einlagen 
� Geschönte Ad-hoc Meldungen 
� Unsorgfältige M&A Transaktionen, Due Diligence, 

Verstoß gegen Geheimhaltungspflichten 
� Insidergeschäfte, Verhandlungen und Informati-

onspolitik 
� Insolvenzstraftaten, Geschäfte in der Unterneh-

menskrise, Insolvenzverschleppung 
� Verstöße gegen deutsches und europäisches Kar-

tellrecht 
� Fehlendes Risikomanagement 
� Sozialversicherung, Lohnsteuer 
� Umsatzsteuer 
� Verstöße gegen sonstiges Steuerstrafrecht 
� Arbeitnehmerentsendung und -überlassung 
� Ausländerbeschäftigung,  
� Arbeitsschutzrecht 
� Arbeitszeitrecht, Schwarzarbeit 
� Umweltrecht, Umweltstrafrecht 
� Produkthaftung 
� Gewerberechtliche Pflichten ( Fahrtenschreiber, 

Jugendschutz) 
� Naturschutz,  
� Außenwirtschaft, Antiterrorismus, Geldwäsche 
� Korruptionsfälle, Schmiergeld, Bestechung 
� Betrug und Untreue durch Mitarbeiter 
 
 
 
Compliance Management 

 
Um diese zahlreichen und umfangreichen Verpflich-
tungen abdecken zu können, muss die Geschäftslei-
tung in ihrem Unternehmen Compliance Manage-
ment einführen. Die Anlässe können verschiedenar-
tig sein: oft ist es ein drohender Schadensfall oder 
ein bereits im Unternehmen oder der Branche einge-
tretener Schadensfall, eine Anforderungen von dritter 
Seite, zum Beispiel von Banken, Anforderungen der 
Gesellschafter, Anforderungen des Aufsichtsrats oder 
Erkenntnis der Geschäftsführung selbst. 

Das Ziel von Compliance Management liegt in der 
Hinwirkung auf die Einhaltung gesetzlicher Normen 
und unternehmensinterner Vorgaben sowie damit in 
der Vermeidung von Haftungsansprüchen gegenüber 
Unternehmen, Organen und Mitarbeitern. Die Funkti-
onen des Compliance Management umfassen 
Schutz, Beratung, Informationen, Qualitätssicherung, 
Innovationen, Überwachung und ggfs. Marketing.  
 
 
Instrumente des Compliance Managements 

 
Compliance Management umfasst eine Palette von 
rechtlichen und organisatorischen Instrumenten, die 
in der Regel nur im Verbund zusammenwirken: 
 
� Informationsmanagement:   

Gewinnung , Vermittlung, Verbreitung, Geheim-
haltung von Informationen 

 
� Risikomanagement: 

Feststellung, Beurteilung, Begrenzung, Versiche-
rung von Risiken 

 
� Unternehmerische Entscheidungen:  

Vorbereitung, Entscheidung, Kontrolle, Dokumen-
tation von Entscheidungen 
 

� Verantwortlichkeiten 
Ressorts, Delegation, Beauftragungen, Überwa-
chung von Verantwortlichkeit 
 

� Organisation: 
Mission Statement, Compliance Programm, Com-
pliance Policy, Compliance Manual, Policy Let-
ters, Sanktionen, Compliance Officer 

 
Im geschäftlichen Verkehr ist die Einhaltung von 
Compliance Regeln immer dann von hoher Bedeu-
tung, wenn die Mitarbeiter das Unternehmen mit Ge-
schäftspartnern oder Kunden arbeiten und Gefahr 
besteht, dass das wirtschaftliche Interesse die 
Rechtstreue überwiegt. Zu den geeigneten und not-
wendigen Maßnahmen in Marketing und Vertrieb ge-
hören 

 
� Verhaltensregeln gegenüber Geschäftspartnern 
� Verhaltensregeln gegenüber Kunden  
� Richtlinien zur Werbung 
� Richtlinien zum Wettbewerbsverhalten 
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Im Einkauf sind sinnvolle Maßnahmen etwa  
 
� Verwendung von AGB 
� Verwendung von Modellverträgen 
� Vertragscontrolling 
� Dokumentenmanagement 
� Vier-Augen-Prinzip, Unterschriftenregelung 
� Budgetkontrolle 
� Lieferantenlisting 
 
 
Compliance Organisation  

 
Die Einrichtung der Compliance Organisation um-
fasst grundsätzlich das gesamte Unternehmen. Die 
horizontale  Organisation bestimmt ein Mitglied der 
Geschäftsführung als verantwortlich für Compliance, 
die anderen dürfen sich dann auf eine Aufsicht be-
schränken. Die vertikale Organisation konzentriert 
sich auf einen Compliance Officer unterhalb der Ge-
schäftsführung. Dieser arbeitet mit externen Compli-
ance Beratern und anderen Beauftragten zusammen, 
etwa für Datenschutz, Arbeitssicherheit, Umwelt, 
Geldwäsche etc. aber auch mit anderen Abteilungen 
wie Interne Revision, Risikomanagement, Controlling 
und Rechtsabteilung. Die Funktion des Compliance 
Office kann auch auf externe Spezialisten ausgela-
gert werden. Der Compliance Officer berichtet an die 
Geschäftsführung und  entlastet diese somit von de-
ren Verantwortung – die Haftung wird auf eine sorg-
fältige Auswahl und Überwachung des Compliance 
Officers reduziert. 
 

 

Legal Controlling 

 
Die Methode des Legal Controlling dient einer 
Selbstkontrolle im Unternehmen anstelle der perma-
nenten Überwachung. Sie stellt ein System dar, mit 
dem die Geschäftsführung selbst und durch die Mit-
arbeiter in strukturierter Weise regelkonformes Ver-
halten veranlassen und umsetzen kann.  
 
 
Im Juli 2009 
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